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1. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Grundlage 

Der Verbandsvorstand erlässt gestützt auf Art. 20 Abs. 2 der Statuten (Inkraftsetzung 1.1.2019) das 

nachfolgende Reglement über die Organisation und Geschäftsführung des Zweckverbandes Kindes- 

und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil. 

Art. 2 Gegenstand und Zielsetzung 

Im vorliegenden Erlass werden die Organisation des Verbandsvorstands, die Aufgaben und 

Kompetenzen seiner Mitglieder sowie sein Verhältnis zu den übrigen Zweckverbandsorganen 

geregelt. Das Reglement enthält ergänzende Bestimmungen zu den Statuten des Zweckverbandes 

Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil. Ziel ist es, eine rechtmässige, effiziente und 

wirkungsorientierte Geschäftsführung sicherzustellen. 

2. Führungsorganisation 

Art. 3 Verbandsvorstand 

Der Verbandsvorstand ist gemäss Art. 18 Abs. 1 der Statuten für die Oberaufsicht über die Tätigkeit 

des Verbands verantwortlich. 

Der Verbandsvorstand kann gemäss Art. 20 Abs. 1 der Statuten bestimmte Aufgaben an einzelne 

seiner Mitglieder oder seine Ausschüsse oder an seine Angestellten zur selbständigen Erledigung 

delegieren. Zur Sicherstellung einer zweckmässigen Verbandsführung wählt der Verbandsvorstand 

aus seiner Mitte einen Geschäftsleitenden Ausschuss.  

Art. 4 Geschäftsleitender Ausschuss 

Der Geschäftsleitende Ausschuss führt die Verbandsgeschäfte nach den Vorgaben des Verbands-

vorstands. Er leitet den Verband im Rahmen der rechtlichen Grundlagen mit Zielen, die sich an den 

Bedürfnissen der Klienten, der Verbandsgemeinden und an den verfügbaren Ressourcen orientieren. 

Die Zusammensetzung, Aufgaben und Kompetenzen des Geschäftsleitenden Ausschusses und seiner 

Mitglieder sind nachfolgend geregelt. 

Art. 5 Verbandssekretär 

Der Verbandssekretär bzw. die Verbandssekretärin führt das Sekretariat des Verbandsvorstands und 

des Geschäftsleitenden Ausschusses als Stabsstelle dieser beiden Organe. Er bzw. sie koordiniert die 

Geschäfte des Verbands und führt allfällige weitere Mitarbeitende des Verbandssekretariats.  

Der Verbandssekretär bzw. die Verbandssekretärin nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen 

des Verbandsvorstands teil. 
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Art. 6 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 

Der Präsident bzw. die Präsidentin der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde führt den Vorsitz 

dieser Behörde. Die Mitglieder der KESB sind bei ihren Entscheiden an keine Weisungen gebunden 

(§ 10 EG zum KESR). 

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde erlässt eine Geschäftsordnung, die der Erfüllung ihres 

gesetzlichen Auftrags und der Gewährleistung eines geordneten Verfahrens dient. 

Das Präsidium der KESB nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen des Verbandsvorstands teil. 

Art. 7 Leitung Berufsbeistandschaft 

Der Leiter bzw. die Leiterin ist verantwortlich für die operative Leitung der Berufsbeistandschaft. Er 

oder sie organisiert die Berufsbeistandschaft, führt ihre Mitarbeitenden und koordiniert ihre 

Geschäfte. 

Die Leitung der Berufsbeistandschaft nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen des 

Verbandsvorstands teil. 

3. Information 

3.1. Externe Information 

Art. 8 Grundsatz 

Der Verbandsvorstand informiert die Zweckverbandsorgane und die Öffentlichkeit offen sowie sach- 

und zeitgerecht über wichtige Verbandsgeschäfte. 

Art. 9 Vertretung nach Aussen 

Der Präsident bzw. die Präsidentin des Verbandsvorstands vertritt den Verband nach Aussen. 

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde wird in betrieblichen oder fachlichen Fragen von ihrem 

Präsidenten bzw. ihrer Präsidentin nach aussen vertreten. 

Die Berufsbeistandschaft wird in betrieblichen oder fachlichen Fragen von ihrem Leiter bzw. ihrer 

Leiterin nach aussen vertreten. 

3.2. Interne Information 

Art. 10 Zwischen Verbandsgemeinden und Verbandsvorstand 

Der Verbandsvorstand informiert die Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden durch Zustellung 

der Sitzungsprotokolle innerhalb von 20 Tagen ab Sitzungsdatum über seine Beschlüsse. Der Versand 

wird durch den Verbandssekretär bzw. die Verbandssekretärin veranlasst. 
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Art. 11 Zwischen Verbandsvorstand und Geschäftsleitendem Ausschuss 

Der Geschäftsleitende Ausschuss gibt dem Verbandsvorstand in der Regel innerhalb von 20 Tagen ab 

Sitzungsdatum die Sitzungsergebnisse bekannt. Personalbeschlüsse werden anonymisiert. Der 

Versand wird durch den Verbandssekretär bzw. die Verbandssekretärin veranlasst. 

Art. 12 Weitere Informationspflichten 

Der Verbandssekretär bzw. die Verbandssekretärin und der Präsident bzw. die Präsidentin der KESB 

sowie der Leiter oder die Leiterin der Berufsbeistandschaft informieren den Geschäftsleitenden 

Ausschuss regelmässig über den Geschäftsgang. Sie verfassen unter der Federführung des 

Verbandssekretärs bzw. der Verbandssekretärin jährlich einen Geschäftsbericht zuhanden des 

Verbandsvorstands.  

Der Verbandsvorstand bzw. der Geschäftsleitende Ausschuss beziehen den Verbandssekretär bzw. 

die Verbandssekretärin, den Präsidenten bzw. die Präsidentin der KESB und den Leiter bzw. die 

Leiterin der Berufsbeistandschaft angemessen in den Meinungsbildungsprozess mit ein. 

4. Verbandsvorstand 

Art. 13 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung des Verbandsvorstands richtet sich, soweit die Statuten nichts Abweichendes 

vorsehen, sinngemäss nach den Bestimmungen des Gemeindegesetzes. 

Art. 14 Offenlegung der Interessenbindungen 

1Die Mitglieder des Vorstands legen Ihre Interessenbindungen offen, insbesondere geben sie 

Auskunft über: 

 berufliche Tätigkeiten 

 Mitgliedschaften in Organen und Behörden der Gemeinden, des Kantons und des Bundes 

 ihre Organstellung in und wesentliche Beteiligungen an Organisationen des privaten Rechts 

2Die Interessenbindungen der Vorstandsmitglieder werden auf der Internetseite des Zweckverbandes 

veröffentlicht. 
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5. Geschäftsleitender Ausschuss 

5.1. Zusammensetzung und Organisation 

Art. 15 Zusammensetzung und Wahl 

An der konstituierenden Sitzung des Verbandsvorstands wählt der Verbandsvorstand aus seiner 

Mitte den Geschäftsleitenden Ausschuss. Neben dem Präsidenten bzw. der Präsidentin des 

Verbandsvorstands gehören ihm weitere zwei Mitglieder sowie mindestens zwei Ersatzmitglieder an. 

Der Verbandssekretär bzw. die Verbandssekretärin und der Präsident bzw. die Präsidentin der KESB  

als auch der Leiter bzw. Leiterin Berufsbeistandschaft nehmen nach Bedarf an den Sitzungen des 

Geschäftsleitenden Ausschusses mit beratender Stimme teil. 

Art. 16 Konstituierung und Beschlussfähigkeit 

Der Präsident bzw. die Präsidentin des Verbandsvorstands führt auch den Vorsitz des Geschäfts-

leitenden Ausschusses. Mit Ausnahme des Präsidiums konstituiert sich der Geschäftsleitende 

Ausschuss selbst. 

Der Geschäftsleitende Ausschuss ist beschlussfähig, wenn drei stimmberechtigte Mitglieder oder 

Ersatzmitglieder an einem Entscheid mitwirken. Für Personalgeschäfte, welche die 

Berufsbeistandschaft betreffen (Art. 17 Ziff. 7, 8 sowie teilweise Ziff. 9), sind nur Mitglieder und 

Ersatzmitglieder stimmberechtigt, die einer Verbandsgemeinde angehören, die das Zusatzangebot in 

Anspruch nehmen.  

Art. 17 Sekretariat 

Der Verbandssekretär bzw. die Verbandssekretärin ist für das Sekretariat des Geschäftsleitenden 

Ausschusses zuständig und führt in der Regel das Protokoll. 

Art. 18 Zeichnungsberechtigung 

Es gilt Kollektivunterschrift zu zweien. Es zeichnen der Präsident bzw. die Präsidentin oder seine 

Stellvertretung gemeinsam mit einem weiteren Mitglied des Geschäftsleitenden Ausschusses oder 

dem Verbandssekretär bzw. der Verbandssekretärin. 

Der Geschäftsleitende Ausschuss kann die Zeichnungsberechtigung im Interesse eines effizienten 

Betriebsablaufs für sachlich begrenzte Bereiche anders ordnen. 
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5.2. Aufgaben und Kompetenzen 

Art. 19 Aufgaben und allgemeine Kompetenzen 

Der Geschäftsleitende Ausschuss führt die Verbandsgeschäfte im Auftrag des Verbandsvorstands 

selbständig. Er hat insbesondere folgende Aufgaben und Kompetenzen: 

1. Vorbereitung aller Anträge an den Verbandsvorstand und Vollzug der Beschlüsse übergeordneter 

Verbandsorgane. 

2. Erlass von Grundsätzen und Weisungen zur Betriebsführung des Zweckverbands. 

3. Anstellung, Besoldung, Führung und Entlassung des Verbandssekretärs bzw. der 

Verbandsekretärin. 

4. Anstellung, Besoldung und Entlassung des übrigen Personals des Verbandssekretariates auf 

Antrag des Verbandssekretärs bzw. der Verbandssekretärin. 

5. Anstellung, Besoldung, Führung und Entlassung des Leiters bzw. der Leiterin der Berufs-

beistandschaft. 

6. Anstellung, Besoldung und Entlassung des übrigen Personals der Berufsbeistandschaft auf Antrag 

des Leiters bzw. der Leiterin der Berufsbeistandschaft. 

7. Aufsicht über die operative Geschäftsführung des ZV KES. 

8. Abschluss von Versicherungsverträgen. 

9. Abschluss von Verträgen im Rahmen der Finanzkompetenzen. 

Art. 20 Finanzkompetenzen 

1Der Geschäftsleitende Ausschuss bereitet im Auftrag des Verbandsvorstands folgende Geschäfte 

vor: 

1. Verabschiedung der Jahresrechnung und des Geschäftsberichts zuhanden des Verbands-

vorstands und der Rechnungsprüfungskommission bis Ende April. Unterbreitung der vom 

Verbandsvorstand verabschiedeten Jahresrechnung und des Geschäftsberichts an die 

Gemeindevorstände zur Genehmigung bis Ende Mai. 

2. Verabschiedung des jährlichen Budgets und des Finanzplans zuhanden des Verbands-vorstands 

und Vororientierung der Verbandsgemeinden bis spätestens Ende Mai. Unterbreitung des vom 

Verbandsvorstand verabschiedeten Budgets an die Gemeindevorstände zur Genehmigung bis 

spätestens Ende Juli.  

2Der Geschäftsleitende Ausschuss beschliesst in eigener Kompetenz über: (vgl. Anhang 1) 

1. Ausgaben, die im Budget enthalten sind oder gebundene Ausgaben, wenn sie im Einzelfall 

 für einmalige Ausgaben mindestens Fr. 10‘000.- und höchstens Fr. 100‘000.- betragen 

 für wiederkehrende Ausgaben mindestens Fr. 5‘000.- und höchstens Fr. 20‘000.- betragen.  

2. Neue oder zusätzliche Ausgaben oder Einnahmenausfälle, die  im Budget nicht enthalten sind: 

 zwischen Fr. 5‘000.- und maximal Fr. 25‘000.- pro Jahr für einmalige Ausgaben 

 zwischen Fr. 3‘000.- und maximal Fr. 15‘000.- pro Jahr für wiederkehrende Ausgaben 
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Art. 21 Aufgabendelegation 

1Der Geschäftsleitende Ausschuss kann bestimmte Geschäfte einzelnen oder mehreren Mitgliedern 

zur selbständigen Besorgung übertragen. 

2Bestimmte Geschäfte können auch einer beratenden Kommission oder einzelnen Personen zur 

Vorbereitung oder zum Vollzug zugewiesen werden. So delegierte Aufgaben ändern nichts an der 

Entscheidungskompetenz und Verantwortung des auftragsgebenden Organs. 

3Die Anstellung des Personals für die Administration der Berufsbeistandschaft wird an die Leitung der 

Berufsbeistandschaft und an die Verbandspräsidentin delegiert. 

5.3. Geschäftsführung 

Art. 22 Sitzungen des Geschäftsleitenden Ausschusses 

1Der Geschäftsleitende Ausschuss legt spätestens zu Beginn eines Kalenderjahrs bzw. nach der 

Konstituierung den Sitzungsplan für das laufende Jahr fest. 

2Bei Bedarf kann der Präsident bzw. die Präsidentin zusätzliche, nicht geplante Sitzungen einberufen. 

Der Sitzungstermin ist spätestens 10 Tage vorher bekannt zu geben. 

3Geschäfte, die vom Geschäftsleitenden Ausschuss behandelt werden sollen, sind dem Präsidenten 

bzw. der Präsidentin spätestens 7 Tage vor der Sitzung einzureichen.  

4Der Präsident bzw. die Präsidentin und der Verbandssekretär bzw. die Verbandssekretärin erstellen 

gemeinsam die Traktandenliste. Diese wird spätestens 5 Tage vor der Sitzung mit den notwendigen 

Unterlagen versandt. 

Art. 23 Zirkularbeschlüsse 

Beschlüsse können in dringlichen Fällen auf dem Zirkularweg gefasst werden, wenn kein Mitglied die 
Durchführung einer Sitzung verlangt. Die Zirkularbeschlüsse sind zu protokollieren. 
 
Art. 24 Einbezug von Mitarbeitenden, Kommissionen und Experten 

1Die Beschlussfassung und Protokollierung erfolgt grundsätzlich gemäss dem Gemeindegesetz. 

2Über Geschäfte, die nicht traktandiert sind, kann nur Beschluss gefasst werden, wenn die 

erforderlichen Entscheidungsgrundlagen vorliegen und der Präsident bzw. die Präsidentin die 

Dringlichkeit des Beschlusses anerkennt. 

3Im Protokoll wird bei jedem Beschluss festgehalten, wem er mitzuteilen ist und wer in welcher Frist 

für die Umsetzung verantwortlich ist. 

4Das Protokoll wird durch den Präsidenten bzw. die Präsidentin und den Protokollführer bzw. die 

Protokollführerin unterzeichnet und an der nächsten Sitzung des Geschäftsleitenden Ausschusses 

genehmigt. 



 

Organisationsreglement Kindes- und Erwachsenenschutz Hinwil 
 
 

 

8 

6. Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 

Art. 25 Aufgaben und allgemeine Kompetenzen 

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde erfüllt ihren gesetzlichen Auftrag und ist verantwortlich 

für die rechtmässige, effiziente und wirkungsorientierte Führung des Behördensekretariats. Zu 

diesem Zweck erlässt sie eine Geschäftsordnung, die mindestens folgende Gegenstände regelt: 

1. die Organisation der Behörde sowie des Behördensekretariats 

2. die Zuordnung der Aufgabenbereiche an die Mitarbeitenden des Behördensekretariats 

3. die Anstellung, Besoldung und Entlassung des Personals des Behördensekretariats im Rahmen 

des Stellenplans und des Besoldungsrahmens 

4. Führung und Qualifikation des Personals des Behördensekretariats 

5. betriebliches Controlling 

Art. 26 Finanzkompetenzen 

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde verfügt über folgende Finanzkompetenzen: 

1. Ausgaben, die im Budget enthalten sind oder gebundene Ausgaben, wenn sie im Einzelfall 

 Fr. 9‘999.- für einmalige Ausgaben und  

 Fr. 4‘999.- für wiederkehrende Ausgaben nicht übersteigen.  

 

2. Neue oder zusätzliche Ausgaben oder Einnahmenausfälle, die im Budget nicht enthalten sind: 

 Maximal Fr. 4‘999.- pro Jahr für einmalige Ausgaben 

 Maximal Fr. 2‘999.- pro Jahr für wiederkehrende Ausgaben 

  

Art. 27 Zeichnungsberechtigung 

Der Präsident bzw. die Präsidentin und ein Behördenmitglied sind im Rahmen der der Behörde 

zustehenden Finanzkompetenzen zu zweien zeichnungsberechtigt. 

6a. Leitung der Berufsbeistandschaft 

Art. 28 Aufgaben und allgemeine Kompetenzen 

Der Leiter bzw. die Leiterin der Berufsbeistandschaft ist verantwortlich für die rechtmässige, 

effiziente und wirkungsorientierte operative Führung der Berufsbeistandschaft. Er oder sie ist 

insbesondere zuständig für: 

1. Organisation der Berufsbeistandschaft 

2. Zuordnung der Aufgabenbereiche an die Mitarbeitenden 

3. Sicherstellung einer ordnungsgemässen Fallführung  

4. Führung und Qualifikation des Personals  

5. Antragstellung für die Anstellung, Besoldung und Entlassung von Mitarbeitenden im Rahmen des 

Stellenplans und des Besoldungsrahmens 
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6. Anstellung und Besoldung temporärer Mitarbeitender im Rahmen des Stellenplans und des 

Besoldungsrahmens 

7. betriebliches Controlling 

8. Vollzug der Beschlüsse des Geschäftsleitenden Ausschusses und anderer übergeordneter 

Verbandsorgane 

9. Unterstützung des Geschäftsleitenden Ausschusses bei der Führung der Verbandsgeschäfte. 

Art. 29 Finanzkompetenzen 

Der Leiter bzw. die Leiterin der Berufsbeistandschaft verfügt über folgende Finanzkompetenzen: 

1. Ausgaben, die im Budget enthalten sind oder gebundene Ausgaben, wenn sie im Einzelfall 

 Fr. 9‘999.- für einmalige Ausgaben und  

 Fr. 4‘999.- für wiederkehrende Ausgaben nicht übersteigen.  

 

2. Neue oder zusätzliche Ausgaben oder Einnahmenausfälle, die im Budget nicht enthalten sind: 

 Maximal Fr. 4‘999.- pro Jahr für einmalige Ausgaben 

 Maximal Fr. 2‘999.- pro Jahr für wiederkehrende Ausgaben 

Art. 30 Zeichnungsberechtigung 

Der Leiter bzw. die Leiterin der Berufsbeistandschaft ist im Rahmen der ihm bzw. ihr zustehenden 

Finanzkompetenzen gemeinsam mit der für das Finanzwesen der Berufsbeistandschaft zuständigen 

Person zu zweien zeichnungsberechtigt. 

7. Schlussbestimmungen 

Art. 31 Inkrafttreten 

Das Reglement über die Organisation und Geschäftsführung tritt per 1. Januar 2019 in Kraft. 

 


